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Ab 1. September 2019 gibt es für Studierende der Marktgemeinde Gröbming 
eine Förderung von 150 € für das kommende Studienjahr.  
 
 

Voraussetzungen: 
 durchgehender Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Gröbming 

 Ordentliche/r Studierende/r an einer Universität / Fachhochschule / 

Pädagogischen Hochschule 

 

 

Was brauchst du dazu? 
 Studienbestätigung für das Jahr 2019/2020 bzw. Studienzeitbestätigung  

 

 

Die Förderung kann im Nachhinein (ab Juli 2020) im Marktgemeindeamt beantragt werden. 
 


